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Der Bebauungsplan ist aufgrund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches in Verbindung mit § 9 Abs. 3 und § 8 Abs. 1
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden.

Abteilungsleiter

Senator

Abteilung IV

für die Abteilung IV

Aufgestellt: Berlin, den 2. September 2015

Abteilungsleiter

Die Verordnung ist am                       im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S.           verkündet worden.
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Bäumen

Anpflanzen von
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,

Hochspannungsleitung

sonstigen Bepflanzungen

Private Verkehrsfläche

öffentliche Parkfläche

Straßenverkehrsfläche

z.B.

z.B.

Gasdruckregler

sonstigen Bepflanzungen

Trafostationz.B.

als Mindest- und Höchstmaß

(§ 9 Abs.1 Nr.6 BauGB)

als Mindest- und Höchstmaß

als Höchstmaß

als Höchstmaß

Geschossfläche

Wohnungen

Beschränkung der Zahl der

Geschossflächenzahl

Baumassenzahl

Sonstiges Sondergebiet

Baumasse

Sondergebiet (Erholung)

Industriegebiet

Gewerbegebiet

Kerngebiet

Mischgebiet

Dorfgebiet

Besonderes Wohngebiet

Allgemeines Wohngebiet

Reines Wohngebiet

Kleinsiedlungsgebiet

(§11 BauNVO)

0,5

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

4000m3

500m2

z.B.

z.B.

0,7

2Wo

(§ 4a BauNVO)

(§10 BauNVO)

(§ 9 BauNVO)

(§ 8 BauNVO)

(§ 7 BauNVO)

(§ 6 BauNVO)

(§ 5 BauNVO)

(§ 4 BauNVO)

(§ 3 BauNVO)

(§ 2 BauNVO)

Flurstücksgrenze

z.B.

z.B.

Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur

Sträuchern

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Bäumen

Erhaltung von

Bereich ohne Ausfahrt

Bereich ohne Einfahrt

Straßenbegrenzungslinie

Sträuchern

Straßenseite

Straßenseite

Straßenseite

Höhe baulicher Anlagen über einem Bezugspunkt

als Mindest- und Höchstmaß

als Mindest- und Höchstmaß

Nur Einzelhäuser zulässig

Nur Doppelhäuser zulässig

Nur Hausgruppen  zulässig

Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

als Höchstmaß

Traufhöhe

Firsthöhe

Oberkante

zwingend

Geschlossene Bauweise

Baulinie
Baugrenze

Grundflächenzahl

Grundfläche

Zahl der Vollgeschosse

als Höchstmaß

zwingend

Offene Bauweise

(§ 23 Abs.3 Satz 1 BauNVO)

(§ 23 Abs.2 Satz 1 BauNVO)

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

53,5 m über NHN

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

100m2

z.B.

und für die Erhaltung
Umgrenzung von Flächen mit Bindung für Bepflanzungen

Immissionsschutzgesetzes

Umgrenzung der Gebiete, in denen zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes bestimmte luftverunreinigende Stoffe
nicht oder nur beschränkt verwendet werden dürfen

Sichtfläche

Höhenlage Oberkante Straße (in Meter über NHN)                   z.B.

Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Flächen

E

Gesamtanlage (Ensemble), die dem

Erhaltungsbereich

Denkmalschutz unterliegen

35,4

z.B.

z.B.

mit Geschosszahl

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich
mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

Straßenbahn

Bahnanlage

Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.
Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013

und die Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990, geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011

GW

T:/icaads/projects/Schoeneweide/bplan/2/1/1/2zus

Die vermessungstechnische und liegenschaftsrechtliche 
Richtigkeit wird bescheinigt:

Berlin, den 18.09.2015

Dipl.-Ing. Ronald Pieczak
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Zu diesem Bebauungsplan gehört 
ein Grundstücksverzeichnis

Planunterlage: Flurkarte von Berlin 1: 1000 verkleinert auf 1: 2000
                        Stand August 2012 mit Ergänzungen bis Juli 2015
                        Koordinatensystem Soldner Berlin Netz 88
 

1.

2.

3.

Bei der Anwendung der textlichen Festsetzungen Nr. 13 bis 20 wird die Verwendung von Arten
der in der Begründung beigefügten Pflanzliste empfohlen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird von einer belasteten Grundwasserfahne
unterquert. Betroffen sind die Gewerbegebiete bzw. Teilflächen der Gewerbegebiete GE1 bis
GE7.

Die DIN 4109 sowie DIN 45691 werden in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Umwelt zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Hinweise

Art der Nutzung 

Maß der Nutzung 

Weitere Arten und Nutzungen

Versiegelung und Versickerung 

Begrünung

Textliche Festsetzungen

In den Gewerbegebieten GE1, GE6-1, GE6-2, GE6-3, GE7, GE8, GE9,
GE10, GE11 und GE12 sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig.
Ausnahmsweise können Verkaufsflächen für den Verkauf an letzte
Verbraucher zugelassen werden, die einem Produktions-,
Verarbeitungs- oder Reparaturbetrieb funktional zugeordnet und ihm
gegenüber in Grundfläche und Baumasse deutlich untergeordnet sind,
um ausschließlich dort hergestellte oder weiter zu verarbeitende oder
weiter verarbeitetet Produkte zu veräußern.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

     -

     -

     -
     -

     -

     -

Die Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist
als Trockenlebensraum mit Magerrasen zu erhalten und zu entwickeln, sofern bahnbetriebliche
Belange dem nicht entgegenstehen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten.

Die Flächen A1 und A2 sind mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit
sowie einem Fahrrecht zugunsten der Verfügungsberechtigten der nördlich angrenzenden
Bahnanlage zu belasten.

Werbeanlagen sind nur auf den überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Wechselndes und
bewegtes Licht für Werbeanlagen ist unzulässig.

Einfriedungen sind entlang der öffentlichen Grünflächen  nur als Zaun und entlang der
öffentlichen Straßenverkehrsflächen nur als Zaun oder als Kombination von Mauern in einer
Höhe von 0,4 m bis 0,5 m, Pfeilern und dazwischen befestigten Zaunelementen zulässig.
Sichtdichte Zaunelemente sind nicht zulässig.

Zum Schutz vor Lärm müssen die Außenbauteile von Aufenthaltsräumen einschließlich der
Fenster ein bewertetes Luftschalldämmmaß (           nach DIN 4109, Ausgabe November 1989)
aufweisen und zwar

nördlich der Linien zwischen den Punkten    und         und    sowie    und    (Lärm-
pegelbereich V) in den Teilen der Gewerbegebiete GE2-1, GE2-2, GE 4-1, GE4-2, GE6-1,
GE6-2, GE6-3, GE8, GE10, GE11 und GE12,
für Aufenthaltsräume in Wohnungen nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO, Übernachtungsräume in
Beherbergungsbetrieben und Unterrichtsräume u.ä. mindestens 45 dB,
für Büroraume u.ä. mindestens 40 dB,
südlich der Linien zwischen den Punkten   und          und   sowie    und     (Lärm-
pegelbereich IV) in den Teilen der Gewerbegebiete GE2-1, GE2-2, GE 4-1, GE4-2, GE6-1,
GE6-2, GE6-3, GE8, GE10, GE11 und GE12,
für Aufenthaltsräume in Wohnungen nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO, Übernachtungsräume in
Beherbergungsbetrieben und Unterrichtsräume u.ä. mindestens 40 dB,
für Büroraume u.ä. von mindestens 35 dB.

Es können auch Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden.

Geh- und Fahrrecht

Gestaltungsvorschriften

Immissionsschutz

In den in der Tabelle genannten Teilflächen der Gewerbegebiete sind nur Betriebe und
Anlagen zulässig, deren Lärmimmissionen so weit begrenzt sind, dass die in der folgenden
Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691:2006-12, "Geräusch-
kontingentierung" nachts (22:00 - 6:00 Uhr) nicht überschritten werden.

Für die im Geltungsbereich dargestellten Richtungssektoren i (A bis L) erhöhen sich die
Emissionskontingente        nachts um folgende Zusatzkontingente            :

0° ist Norden, Uhrzeigersinn, Bezugspunkt: x = 33505,00, y = 12604,00

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens erfolgt nach DIN 45
691:2006-12, Abschnitt 5, Anhang A Abschnitt A.2. Für in den im Plan dargestellten
Richtungssektoren A bis L liegende Immissionsorte darf in den Gleichungen (6) und (7) der
DIN 45691 das Emissionskontingent L{EK} der einzelnen Teilflächen durch L{EK}+L{EK,zus}
ersetzt werden

26.

27.

28.

29.

Sonstiges 

25.

Die Flächen zum Anpflanzen F1 bis F11 sind als Magerrasen zu erhalten und zu 
entwickeln, sofern bahnbetriebliche Belange dem nicht entgegenstehen. 
Ausnahmsweise ist eine ergänzende Bepflanzung mit einzelnen standortgemäßen 
Laubbäumen innerhalb der Flächen zum Anpflanzen F1 bis F11 in den Gewerbegebieten 
möglich, wenn der Charakter der Fläche als Trockenlebensraum mit Magerrasen erhalten 
bleibt. Die Bepflanzungen sind zu erhalten.

In den Gewerbegebieten sind Tankstellen nicht zulässig. Anlagen für betriebseigene Zwecke
sind hiervon unberührt.

In den Gewerbegebieten GE2-1, GE3-1, GE4-1 und GE5-1 sind Lagerhäuser und Lagerplätze
nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 der Baunutzungsverordnung nicht zulässig. In den Gewerbegebieten
GE2-2, GE3-2, GE4-2 und GE5-2 sind Lagerhäuser und Lagerplätze nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 der
Baunutzungsverordnung und Einzelhandelsbetriebe nur ausnahmsweise  zulässig.

In den Gewerbegebieten GE1 und GE12 sind Lagerhäuser und Lagerplätze nach § 8 Abs. 2
Nr. 1 der Baunutzungsverordnung nur zulässig, wenn sie betriebseigenen Zwecken dienen.

In den Gewerbegebieten GE2-1, GE3-1, GE4-1 und GE5-1 können Gewerbebetriebe aller Art
nur ausnahmsweise zugelassen werden. Einzel-   handelsbetriebe, Läden, Schank- und
Speisewirtschaften und Betriebe des Beherbergungsgewerbes bleiben im GE2-1, GE3-1,
GE4-1, und GE5-1 allgemein zulässig.

In den Gewerbegebieten GE1, GE2-1, GE2-2, GE3-1, GE3-2, GE4-1, GE4-2, GE5-1 und
GE5-2 sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke allgemein
zulässig.

In den Gewerbegebieten GE1, GE2-1, GE2-2, GE3-1, GE3-2, GE4-1, GE4-2, GE5-1, GE5-2,
GE8, GE9, GE10 und GE11 sind Vergnügungsstätten nicht zulässig.

In den Gewerbegebieten darf die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen von Garagen
und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 der
Baunutzungsverordnung und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die
das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu 20 vom Hundert überschritten werden.

In den Gewerbegebieten können im Einzelfall ausnahmsweise einzelne Dachaufbauten wie
Aufzugsanlagen bis zu einer Höhe von 3,5 m über den festgesetzten Oberkanten zugelassen
werden, wenn sie ausschließlich der Aufnahme technischer Einrichtungen dienen.

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Stellplätze, Garagen,
Tiefgaragenrampen, Müllabstellplätze und Nebenanlagen im Sinne des § 14 der
Baunutzungsverordnung unzulässig.

In den Gewerbegebieten ist eine Befestigungen von Wegen nur in wasser- und
luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich
mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und
Betonierungen sind unzulässig.

Das innerhalb der Baugebiete anfallende Niederschlagswasser ist vollständig durch Mulden-
oder Mulden-Rigolensysteme oder andere Maßnahmen gleicher Wirkung in den Baugebieten
zu versickern sofern wasserwirtschaftliche oder bodenschutzrechtliche Belange dem nicht
entgegenstehen. Die Versickerungsanlagen sind zu begrünen.

In den Gewerbegebieten sind Dachflächen mit einer Neigung von weniger als 15 ° auszubilden
und extensiv zu begrünen. Die Verpflichtung zur Begrünung gilt nicht für Solaranlagen,
technische Einrichtungen und Beleuchtungsflächen, sofern diese nicht mehr als 70 vom
Hundert der Dachflächen einnehmen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten.

Auf den Flächen B1 und B2 zum Anpflanzen sind entlang der öffentlichen Grünfläche
großkronige Laubbäume mit einem Stammumfang von mindestens 18-20 cm als einreihige
Baumreihe mit einem Achsabstand bis zu 12,0 m zu pflanzen und zu erhalten. Die Bindung für
Anpflanzungen gilt nicht für Wege.

Auf den Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und Erhaltung D im GE9 und E1 und E2 im
GE7 sind die vorhandenen Bäume zu erhalten. Bei Abgang der Bäume sind diese innerhalb
der Fläche D als großkronige Laubbäume mit einem Stammumfang von mindestens 18-20 cm
und innerhalb der Flächen E1 und E2 als Eichen mit einem Stammumfang von mindestens
18-20 cm nach zu pflanzen. Die Bindungen für Bepflanzungen gelten nicht für Wege und
Zufahrten.

Ebenerdige Stellplätze sind durch Flächen, die zu bepflanzen sind, zu gliedern. Je vier
Stellplätze ist ein gebietstypischer Laubbaum zu pflanzen und zu erhalten.

In den Gewerbegebieten ist pro 500 m² Grundstücksfläche mindestens ein Laubbaum mit
einem Stammumfang von mindestens 18-20 cm zu pflanzen und zu erhalten. Bei der
Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind die vorhandenen Laubbäume sowie die
gemäß textlicher Festsetzung Nr. 14, 15, 16 und 18 zu pflanzenden Laubbäume einzurechnen.

Auf den Flächen zum Anpflanzen C1 bis C12 ist alle 15 m ein Laubbaum mit einem Stamm-
umfang von mindestens 18-20 cm zu pflanzen.

Auf den Bahnflächen des Gleises 1 Görlitzer Bahn sowie den Rangierflächen (künftige
Wagner-Régeny-Straße, GE 1 sowie Rad- und Fussweg) ist die bauliche und sonstige
Nutzung gemäß der Nebenzeichnung 1 bis zur Freistellung von Betriebszwecken nach § 23
AEG dieser Flächen unzulässig.

Auf den Bahnflächen des Umspannwerks (zukünftiges GE6-1 sowie Öffentliche naturnahe
Parkanlage) ist die bauliche und sonstige Nutzung gemäß der Nebenzeichnung 2 bis zur
Freistellung von Betriebszwecken nach § 23 AEG dieser Flächen unzulässig.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen und
baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs.1 des Bau-
gesetzbuchs bezeichneten Arten enthalten, außer Kraft.

Auf den vom Land Berlin bereitgestellten Flächen innerhalb der Kleingartenanlage "Am
Adlergestell" und auf weiteren Flächen in der Köllnischen Heide werden folgende Maßnahmen
einschließlich einer zweijährigen Entwicklungspflege durchgeführt:

-

-

-

Die Maßnahmen werden  gemäß § 9 Abs. 1a BauGB den Flurstücken 69, 71, 72, 74 aus Flur
151 (Treptow) und 7834, 7836, 4988/111, 4990/111 und 4991/118 aus Flur 2 (Kanne)
zugeordnet.

Betriebsbahnhof
Schöneweide

D

LEK,i,zus

R'w,res

L1         L2, L3         L4            L5         L6

L1         L2, L3         L4            L5         L6

LEK

Sektor Anfang Ende EK,zus,N
A 45,0 75,0 3 dB(A)
B 75,0 118,0 0 dB(A)
C 118,0 172,0 9 dB(A)
D 172,0 218,0 2 dB(A)
E 218,0 257,0 7 dB(A)
F 257,0 278,0 6 dB(A)
G 278,0 294,0 7 dB(A)
H 294,0 310,0 5 dB(A)
I 310,0 320,0 4 dB(A)
J 320,0 338,0 5 dB(A)
K 338,0 17,0 3 dB(A)
L 17,0 45,0 14 dB(A)

GE1, GE2-1,GE2-2, GE3-1, GE3-2, GE5-1, GE5-2 25 dB(A)
GE4-1, GE4-2 30 dB(A)
GE6-1, GE6-3, GE8, GE10, 40 dB(A)
GE6-2 50 dB(A)
GE7, GE9, 42 dB(A)
GE11, GE12 37 dB(A)

Ergänzung, Erweiterung und Ertüchtigung eines vorhandenen Weges zu einer  öffentlichen
Grünverbindung mit  Fuß- und Rad wegzwischen dem Landepunkt der zukünftigen Fuß-
und Radwegebrücke über das Adlergestell und der Köllnischen Heide.
Herstellung des Weges in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau  sowie naturnahe
Gestaltung und Bepflanzung der Randbereiche (Wiesen, Strauchgehölze, Bäume).
Aufwertung der öffentlichen Durchwegung in der Köllnischen Heide im Bereich der vom
Land Berlin bereit gestellten Flächen, insbesondere Ertüchtigung der Hauptwege
(Begradigung, Befestigung, Säuberung Randbereiche) einschließlich Leitsystem, und
Rückbau / Bepflanzung von Trampelpfaden.


